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Studienfinanzierung

für Geflüchtete



• Derzeit 294,30 Euro Semesterbeitrag einmal pro Semester (= 2x im Jahr)

• Keine weiteren Studienbeiträge

• Individuelle monatliche Kosten sehr unterschiedlich, z.B.:

- durchschnittliche Mietkosten von etwa 300 Euro im Monat

- durchschnittliche Ausgaben für Ernährung von etwa 175 Euro im Monat

- Kosten für Lernmittel, Freizeit, Sport, Kultur Kleidung, Telefon, Internet 
zwischen 100 und 300 Euro im Monat

- ggf. Krankenversicherung ca. 100 Euro 

Studienfinanzierung:
Was kostet ein Studium in Kassel?
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Seite 3Möglichkeiten der Studienfinanzierung

• Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz 

• BAföG (§8 BAföG-Gesetz)

• Stipendien

• Kredite

• Jobben

• Sozialleistungen, wie z.B. 
Kindergeld, Wohngeld oder ALG II
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Asylbewerberleistungsgesetz 

• Läuft das Asylbewerbungsverfahren noch, kann man Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beantragen

• Danach ist je nach Aufenthaltsstatus im Einzelfall zu prüfen, ob ein 
BAföG-Anspruch besteht, Stipendien oder andere Sozialleistungen 
beantragt werden können. 

• Daher lassen Sie sich beraten bei uns im Studierendenwerk! 
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• Stipendien sind eine finanzielle oder ideelle Unterstützung in Schule, Studium oder 
Promotion, die man in der Regel nicht zurückzahlen muss

• Man hat keinen Rechtsanspruch

• Nur ca. 4-5% aller Studierenden werden durch Stipendien gefördert  

• Es gibt: 

• die 13 großen Begabtenförderungswerke

• das Deutschlandstipendium (vergibt jede Uni selbst) 

• und hunderte weitere, meist regionale Stiftungen oder Firmen, die man in 
Stipendiendatenbanken finden kann

• Stipendien speziell für Geflüchtete (Hessenfonds und Brot für die Welt)

• …
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• Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung

• Zu finden unter www.stipendiumplus.de

• Es gibt die Voll- oder Teilförderung und eine Studienkostenpauschale und darüber hinaus eine 
immaterielle Förderung (Seminare, Kontakte, Veranstaltungen) 

• Je nach Stiftung kann die Bewerbung bis zu einem Jahr dauern (Fristen beachten!)

• Voraussetzungen für eine Förderung sind: 

• In den meisten Fällen ein BAföG-Anspruch

• Gute Noten

• Soziales, gesellschaftliches und/ oder politisches Engagement  

• Persönlichkeit (Werte und Einstellungen)

• Oftmals sind gute Deutschkenntnisse von Vorteil

http://www.stipendiumplus.de/
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Politische Stiftungen*

• Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD)

• Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FDP)

• Hanns-Seidel-Stiftung (CSU)

• Heinrich-Böll-Stiftung (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

• Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU)

• Rosa-Luxemburg-Stiftung (DIE LINKE)

*Für die Bewerbung muss man kein Parteimitglied sein
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Die von Sozialpartnern getragenen Förderungswerke

• Hans-Böckler-Stiftung des Deutschen Gewerkschaftsbundes

• Stiftung der Deutschen Wirtschaft (mit extra Programm für 
Lehramtsstudierende) 

Politisch, konfessionell und weltanschaulich unabhängiges 
Begabtenförderungswerk

• Studienstiftung des deutschen Volkes
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Die religiösen Begabtenförderungswerke

• Avicenna-Studienwerk (Muslimisch)

• Bischöfliche Studienförderung Cusanuswerk (Katholisch)

• Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk (Jüdisch)

• Evangelisches Studienwerk e.V. Villigst (Evangelisch)
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300 Euro monatliche Förderung (ergänzend zum BAföG)

An der Universität Kassel:

• Für alle eingeschriebenen Studierenden in der Regelstudienzeit

• Bewerbungen nur zu Beginn des Wintersemesters möglich

• Bei der Auswahl werden neben den bisher erbrachten Leistungen und dem 
persönlichen Werdegang auch die Bereitschaft Verantwortung zu 
übernehmen oder besondere soziale, familiäre oder persönliche Umstände
berücksichtigt.

• www.uni-kassel.de/deutschlandstipendium

http://www.uni-kassel.de/deutschlandstipendium
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• In den Stiftungs- bzw. Stipendiendatenbanken

• www.daad.de/deutschland/stipendium/de/
(DAAD – Deutscher Akademischer 
Austauschdienst)

• www.stipendienlotse.de
(Bundesministerium für Bildung und 
Forschung)

• www.stipendiumplus.de
(die 13 Begabtenförderungswerke)

• …

http://www.daad.de/deutschland/stipendium/de/
http://www.stipendienlotse.de/
http://www.stipendiumplus.de/
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Studienfinanzierungsberatung

Anja Sajonz

Schwerpunkte: Stipendien und Studienkredite

Wegen Corona nur Telefonsprechzeiten: 
Mo, Mi + Do von 11-13 Uhr Tel. 0561/ 804-2247
a.sajonz@studierendenwerk.uni-kassel.de

www.studierendenwerk-
kassel.de/studienfinanzierung

http://www.studierendenwerk-kassel.de/studienfinanzierung
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Studienabschlusshilfe vom BAföG

• Ein Jahr zinsfreies Volldarlehen in der Abschlussphase

Studienabschlussdarlehen vom Studierendenwerk

• Bis zu 5000€ zinslos, wenn man einen Bürgen hat, der auch über ein 
monatliches Einkommen verfügt und in Deutschland gemeldet ist

• In Abschluss-/ Prüfungsphase

Bildungskredit vom Bundesverwaltungsamt: 

• Mit einem Leistungsnachweis von 60 Credits (beim Bachelor) 

• 300 Euro monatlich für vier Semester

KfW-Studienkredit

• Meist nicht möglich für Geflüchtete, da man eine/n deutsche/n oder EU-
Ehepartner*in braucht
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Concetta Mugavero und Mike Pillardy

Schwerpunkt: Orientierungshilfe und 
Unterstützung in Bezug auf Sozialleistungen

Wegen Corona nur Telefonsprechzeiten: 
Mo, Mi + Do von 11-13 Uhr Tel: 0561/ 804-2564
sozialberatung@studierendenwerk.uni-kassel.de

Videoberatung nach Terminvergabe möglich
www.studierendenwerk-kassel.de/sozialberatung

Team Sozial- und 
Studienfinanzierungsberatung

mailto:Sozialberatung@studierendenwerk.uni-kassel.de
http://www.studierendenwerk-kassel.de/sozialberatung
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Für Asylbewerber:

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Für Anerkannte Flüchtlinge:

Kindergeld

• In der Regel bis zum 25. Geburtstag und für eigene Kinder 

Wohngeld

• Wer nicht bei den Eltern lebt und dem Grunde nach kein BAföG bekommen kann (z.B. zu alt, 
Zweitstudium, kein Leistungsnachweis oder über die Regelstudienzeit…)

ALG II

• Nur in besonderen Ausnahmefällen möglich (z.B. aufstockendes ALG II - mit Eltern wohnend, oder 
Härtefalldarlehen - alleine wohnend: zahlt weiter bis BAföG kommt)

Jobben

• Z.B. Infos zur Sozialversicherung 
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Wo finde ich einen Job?

• Unter dem Punkt „Jobs & Praktika“ auf der Homepage der Uni https://www.uni-
kassel.de/uni/studium/kontakt-und-beratung/servicestellen/career-service/jobs-
praktika/

• Bei der Jobbörse der Agentur für Arbeit www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Was muss ich beachten?

• Bekommt man BAföG, hat man nur einen gewissen Freibetrag, lassen Sie sich 
beraten

• Sprechen Sie mit Ihrer Krankenkasse wegen der Sozialversicherungsbeiträge

Wo gibt es Beratung? 

• Hilfe beim Thema Steuern gibt die Steuerberatung des AStA 

• Bei Fragen zum Arbeitsvertrag kann der DGB Campus Office Kassel auch in seinen 
Sprechstunden beim AStA behilflich sein

https://www.uni-kassel.de/uni/studium/kontakt-und-beratung/servicestellen/career-service/jobs-praktika/
http://www.jobboerse.arbeitsagentur.de/


• Es ist immer der Einzelfall zu prüfen

• Deshalb lassen Sie sich beraten vom Studierendenwerk!

• Beim BAföG-Amt

• In der Sozialberatung- und Studienfinanzierungsberatung

• www.studierendenwerk-kassel.de

• Aber auch bei den Institutionen selber:

• Sozialamt der Stadt Kassel - Flüchtlingsangelegenheiten 
(Asylbewerberleistungsgesetz)

• Jobcenter (ALG II)

• Familienkasse (Kindergeld)

• Krankenkasse (Sozialversicherung)

• Wohngeldstelle der jeweiligen Gemeinde (Wohngeld)

Seite 17Was ist noch zu beachten?

http://www.studierendenwerk-kassel.de/


DANKE

Seite 18Studienfinanzierung für Geflüchtete 

für Ihre Aufmerksamkeit


